
Enthaltend einige ältere Gesetze , Gebräuche und Nach
richten , die Lehen betreffend.
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-
Aus Herzogs Leopolds des VII. zu Oesterreich Land-

Rechten , s Z . XX. biß XXXV. die Lehn
betreffend.

I .esxe>1.
äu8 VH.

§ . XX.

^ Welch Herr mit seinen Mannlehen rechten will , der sott sie Tag
TV gehen über sechs Wochen , und nicht darhmder, und soll Im
die Tag geben in dem Landt auf sein aigen Guett , und soll da mit
Im rechten nach Landes Gewonheit, als recht ist , will aber der Herr
zwischen seinen Namen rechten , daß beydenthalbe von Im Lehen ist,
so soll er Im Tag geben über vierzehen Tagen , und nicht darhmder,
und soll dem darnach rechten , nach Landes Gewonheit , als recht ist.

§ . XXI.
- 7 7 -' ^ - - - - - - -D . . - ^ -- . ^ ^

^ Welch Herrn Mannschafft habent , die Lehen von In habent , .
und der Herr abstirbt dieselben Ir Lehen nicht verliefen gegen seinen
Kind en ; Sy geben den Tag als recht ist , nach Gewonheit des Lan¬
des über sechs Wochen und nicht darhinder , und geb In der Tag drey,
und sollen auch die THnach ^Mander geben , m demselben Jar , und
der Vatter abgestorben mTund Men auch die Tag gebieten auf den
Merckhten , und vor der PhchM an yeglichen Enndt , da sie Mann-
schafft haben . Wer darüber zu Tegen nicht ankhumbt, und es noch
des Herren verjaeret , da sollen sich die Herren woll mit Recht zuzie¬
hen , er wem sich dann , daß Im die Teg nicht zu recht sey khundt ge-
than . Wann aber die Mannschafft nach des Nattern Todt von den
Sun die Lehen empfangen hat , und derselb Mann , der das Lehen
empfangen hat , abstirbt , desselben Sun , so soll der Herr nicht Teg
geben , er soll seines Vatter Lehen nach varen an denselben Herren,
davon sein Vatter die Lehen empfangen hat , verjaret er aber des nach
seines Vatters Todte , da soll sich der Hm woll mit Recht zuziehen.

l 3 § . XXII.
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8 » XXII»

Sicht dann der Mann , daß Im der HerrTeg geben für seinen
Mann , und soll damit Lehen rechten nach Gewonhait des Landts.
Wer amen anspricht umb am Lehen , deß er seinen Herrn hat , und
Men Gewer , will Im der Herr des nicht geglauben , daß er sein Herr
amd sein Gewer nicht soll sein , so soll Im der Mann nicht bestetiß-
ten mit seinem Aydt , und soll der Herr dann sein Gewer sein.

§ . XXIII.

Wenn der Herr den Mann bestett , daß er In bestätigt mit sei¬
nem Aydt , daß er sein Gewer soll seyn , und vonjsemen Ungenaden
darumb sein Gewehr nicht seyn , wie gethon scheden , der Mann des
nymet auff seinen Lehen , das soll Im der Herr erstatten , khumbt,
aber der Herr für V und verantwurtt das Guett mit seinem Mann ,
wird Im das Guett darüber anbehabt , so ist der Herr dem nichts ge¬
bunden ; Wann also viel so es an seinen Genaden steet.

§ . XXIV.

Es soll auch khain Mann seinen Herrn , von dem er zu Lehen
hat , ein Guett hingeben , für anders nicht , er thu es dann mit sei¬
nesHerrn Hannd , oder er leg es dann dem Herrn zu Pesserung. Thu et
er es darüber nicht , so soll am der Herr gebieten zu drie vierzehn Ta¬
gen , daß er Im das Guett erloese , und loedig . Ist , daß er es dem
Herrn darüber nicht erloeset , noch zuelediget , so ist dem Herrn dav
Guett ledig worden , und sott sich mit Recht darzu ziehen.

§ XXV.

Wer am Guett hat in Nutz und Gwer , und In der Herre des
langem , daß er dasselb Guett von Im nicht hat , hat der Mann mer
Lehen von dem Herrn , so soll er dasselb Guett behalten mit seinem
Aydt zn andern seinem Lehen , hat aber nicht mer von dem Herrn , wann
das Guett , daß Im der Herr nicht gicht , so . soll es bewern mit sei¬
nen Haußgerwssen.

§, XXVI.
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8 . XXVI.

So sott ein yeglicher Herr den seinem Mann woll erzeugen / daß
er In zu Purck - Lehen lephet / wenn er von der - - - daß es dem Herrn
Ledig sey . .

§ . XXVII.
Und wo ain Herr einem Mann behauset auf einem Guett , daß

er Im davon dienen soll / wenn er von Guett vert / so mag der Herr
wohl erzeugen/daß das Guett von Ihm Lehen sey / woh Am der Mann
des langem.

K . XXIIX.
Wer ein recht Lehen in stiller Gewehr hat unversprochen zwölff

Jahr und ain Tag / wag er das bewern mit zweyen unversprochen Man¬
nen / die sein Hauß genossen sind . Das soll er fürbaß beruet haben/
an alle Ansprach.

§ . XXIX.

,, Als ein Mann sein Lehen empfahet von seinem Herrn / das ist
recht / daß er dem Herrn darnach schwöre ein Aydt / daß er ihm .ge¬
treu seye und seinen Frommen fördere.

8, xxx.
Als ein Mann seinem Herrn raubet oder brennet / oder Aman

seiner Red / und sich der Mann des nicht bereden mag / als recht ist/
nach Landes Gewonheit / er sey auf des Herrn Schaden gewesen / so
ftmdtdem Herrn die Lehen zu recht ledig worden . ^

§ . XXXI.
Es ist auch recht . Woh der Herr seinen Mann angreifftt / wie

er ihm Gewalt oder Unrecht thue , so soll der Mann zu dem Herrn
reutten / und soll in Genaden und Rechts nehmen / daß er Inn seinen
Schaden abthue / den er von Ihm oder von seinen Schulden genom¬
men hat oder empfangen . Woh der Herr diß nicht thuet / woh dem

der
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-er Mann des zu Pfandte kombt , das er seinen Schaden wieder thut,
daran er nicht seinen AM , noch sein Treu , und Md auch seinen Lehen
nicht ledig worden.

§ . XXIII.
Es sollMiemandt kein falsch , noch Rechten Lehen nur am

ftntmeßig Mann , und ain Erb - Bürger , der sein Recht wohl her¬
bracht hat.

§ . XXXIII.
So soll auch kein Frau kein falsch nicht haben , nur zu ainer

Handt noch rechten Lehen . Welches aber abstirbt die Frau , die das Le¬
hen empfangen hat , oder der Mann , der das Lehen geliehen hat , so
ist das Lehen ledig , man ding ihr es denn aus gegen dem Herrn mit
lebendigen Zeugen , oder mit Handtvestem Es hat kein Frau Lebens-
Hand , wann sie abstirbt , so ist auch das Letzen ledig , die ander Ir ai-
gens recht Erben sindt.

§ . XXXIV.

Ist , daß sich ein Edelmann verheyrath, da von seinen Mannen,
die Lehen von Ihm habent, Ir Lehen geaendert worden ; als der Herr
abgestirbet , der die Heyrath gethan hat , ist er desselben Herrn Lehen,
so sollen sein Mann Ihrer treu ledig seyn ; Gegen seinen Kindern , und
sollen Ihren Rechten nach varn an denHerrn , von dem es dieser Herr
gehabt hat , und sollen es empfäyen als recht ist. Hat aber der Herr
Erben , die mit dem Lehen ungetheilt haben , und die ihr Recht mit
nichts - geaendert haben , da sollest die Mann ihr Lehen zu Recht em-
pfahen . Ist es aber eygm , so sollen sye es haben von dem , die es ay-
gens Hausgenossen MdL , und die es ahgenes uegsten Erben Md , und
ihr Recht mit nicht geaendert haben.

§ . XXXV . N
Wenn ein Landtherc Herfart gebeut / durch des Landes Noth,

so soll ein yegelich Mann fahren mit seinem Herrn , des behauster
Maenuer ist . Welch stantmeßig dabaimbe bleibt , der soll dem Herrn,
von dem er zu Lehen hat , und der die Herfart vert , allein den Zünß

. haN
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Kalben geben , ben bas Guett das Jahr über gelten mag , der auf dem
Guet ist , das von dem Herrn Lehen ist. Ist aber ein Burger , oder
ei» Baur, die sollen Ihm den Zünß gar geben, den er das Jahr ver¬
gelten mag , und welcher Herr der Herfurth nicht entvert, dem solle»
sein Mann kein Herrsteuergeben.
I-UNIA . Ooi'P . ^ ur. keuö , 6erm . lom . II. xgA. z86'

Aus 8unili §eri 6 on 5uetuZ . ^ uKrire psZ-. 850 . le <^ .
die LuLLeüion in die Oesterreichische Lehn - Güter

betreffend.

Wie die Lehen - Güter die gesippten Freund erben sollen.
f ^ n diesem Land stndzweyerley Lehen , nemiich Rittcrmaßsge , und

dann Weibliche Lehen ; die Rittermäßigen Lehen werden zum Theil
ohne Mittel von dem Lands - Fürsten verliehen , zum Thcil aber von
etlichen Frauen und Herren , die solche Lehen , als Affter - Lehen an¬
dern verleihen thu «.

So viel nun die Landes - Fürstl . Rittsrmäßigen Lehen belanget,
wiewohl den Rechten nach solche Lehen nach Absterben des Manns-
Stammes dem Lands -JMen , als Lehens - Herrn , ohne Mittel
heimfallen , so hat doch die Röm . Kayserl . Malest . , als Herr und

-Lands - Fürst , die Landschafft dahin begnadet , daß nach Absterben des
Manns - Stammen die Lehen des rerstorbsnen Lehen - Manns Äch¬
ter oder andere seine nechste Erben zusamt dem Schloß und Mayer¬
hof heimfallen , und denenselben nichts weniger bevorstehen sollen , wie
dann der Gaaden - Brieff sts ßo« > Wien den letzten Nov , H » . , zöz.
solches mit mehrcrm vermag . Darneben aber ist diese Frag : Ob der
bereits halbe Theil , und die Ablösung ans die Personen , so dem Ver¬
storbenen im Grad die nechstea seyn , oder insgemein auf alle verziche-
ne Personen , ( als wann ein Gut sonst zu Töchtern kommt ) fallen
soll ; Hieraus iß >die Antwort , weil das König !. Loivilo §ium lauter

' m aus-



ausdruckt / das; der halbe Theit sammt der Ablösung ursgemetn auf die
verzichene Töchter , als die sogleich nachgehende Erben seyn , wie dann
solches auch im Gebrauch gehalten wird.

Was aber die Rittermäßige Lehen , so durch die Grafen und
Herren diß Lands als Affter - Lehen verliehen werden , belangt , dar¬
auf erstreckt sich der Kayserl. Majeft . Lehens - Gnad mit Nichten , son¬
dern es wird mit denenselben Lehen den geschriebenen Rechten nach ge¬
halten . Desgleichen , wann der Lands - Fürst ein neues Lehen , so
Nittermäßig , aus Gnaden verleyher , so ist bey der Regierung bißhero
diese Ordnung gehalten worden : daß dieselben Lehen anders nicht,
dann mit Ausschliessung der Lehens - Gnad verliehen werden . Der
Weiblichen Sehen halber wird es den geschriebenen Rechten nach ge¬
halten , nemlich , daß dieselben auf weiblichen und männlichen Stam¬
men erben , doch so lange der männliche Stamm vorhanden ist , hat der
weibliche Stamm davon nichts zn erben , und solchds Recht wird ft
wohl in dem Lands - Fürstl. als in dem Affter - Lehen gehalten»

Zusatz
Wie die Rittermäßigen Lehen sollen geerdet werden.

/ Arstlkch ist zu wissen , daß die neue Rittermäßige Lehen , sie seyn ei-
nem durch Gnad , Gaab , Kauff , oder andere Oomi-AÄ durch

jemand erlanget , aüwegen auf männliche Leibs - Erben in ab¬
steigender Linie fallen ; wo aber dieselben Erben nicht vorhanden seyn,
so fallen alsdann solche Lehen zu halben TheiL der Lehen - Gnad apf
des Verstorbenen Töchter , und derselben Erben beyderley Geschlechts;
wo aber der Verstorbene keine Erben in absteigender Linie weder Männ¬
lichen noch Weiblichen Stammes hätte, . in solchem Fall werden die
Seiten - Erben in dem halben Theil der Lehen , vermög derjetztgemeld-
ten Lehen - Gnad Melassen.

Was aber die Rittermäßige Lehen belangt , so man Stammen-
Lehen nennet , darinn wird es nachfolgender Gestalt gehalten ; nem-
Lich , so jemand von männlichen Stammen in absteigender Linie vor-

han-



Händen ist , so wird derselbe zu erben Lugelassen ; im Fall aber , daß in

absteigender Lime niemand von Männlichen Stammen verbanden , ov
dann gleich der Verstorbene Töchter , oder derselben Kinks - Kinder,
hinter ihm verlassen hatte , so fallen doch dieselben Lehen nicht auf die
Töchter , sondern auf die Seiten - Erben , so neben dem Verstorbenen
in den Lehen - Brieffen begriffen werden ; wo dann (vielmahl beschicht,
daß zween , drey oder mehr Brüderoder Vätter ein Lehen - Guth sämt¬
lich durch einen Lehenträger empfangen , welche Lehen alsdann die
Stamm - Lehen genennt werden ) einer ein altes Stamm - Lehen auf
sich und feine Erben allein empfangen hatte , so wird es nach seinem
Todt allermassen gehalten , wie mit dem neu erworbenen Lehen , dar-
von hier angezeigt ist.

Zum andern ist Zu wissen , wo ein Lehens - Herr ein Rittermä¬
ßiges Lehen einem Weibs - Bild verleiht , so wird solches Lehen wei¬
ter für keine Rittermaßige , sondern für eine Weibliche Lehen gehalten,
also , daß zu solchem Lehen hernach die Weibs - Bilder auch zugelassen
werden , es wäre dann , daß ihm der Lehens - Herr m dem Lehens-
Bxieff ausdrücklich Vorbehalten , daß das Lehen durch solche Verlei¬
hung von des Lehens - Art mit Nichten entzogen , sondern nichts desto-
weniger ein Rittermaßiges Lehen bleiben soll , zu solchem Fall möchten
die Weiber zu Erben nicht zugelaffen werden.

Der Weiblichen Lehen halber ist in Rechten verordnet , daß die
Erben Weiblichen Stammens zu denselben anderst nicht zugelassen wer¬
den , dann wo sonst kein Erb Männlichen Stammens vorhanden wäre/
so fallen dieselben Weibliche Lehett allein auf denselben , und wann
derselbe hernach mit Todt abgehet , so werden doch die Erben nicht zn-
gelassen , sondern es soll mit diesen Lehen , wie mit andern Rüterma^
ßigen Lehen gehalten werden ; Wamr einer von einem Bischoff oder
Prälaten Lehen hat, ob dann schon in dem Lehen - Brieff von dem
Weiblichen Stammen nichts ausgericht , so vermeynen doch etliche
Land - Leut , daß solche Lehen , ( die sie Lehen von den krummen Sta¬
ben nennen ) auf den Weiblichen Stammen so wohl als auf den Manns-
Stammen fallen sollen , so aber bey vielen zweiffelhafftig ist , ich acht
aber hierinn , daß dadurch kein beständiger Lands - Brauch angezeigt,
oder bewiesen werden möge.

VsrrM L
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Von denen Widerfallen.
mnn estle Landmanns Tochter mit einem Heyrath - Gütl ) abgefsr-

tigtt ist , und sie hernach Leibs - Erben verläßt / erbt dasselbe
Heyrath - Gut für und für in absteigender Linie ; wann aber die abstei¬
gende Linie gänzlichen abgehet , so fällt alsdann das Heyrath - Gut
wiederum auf den Manns - Stammen / von dannen dasselbe herkommt.
Es ist eine gemeine Regel / daß sich kein Wiederfall verzehre , das ist
aber zu verstehen, weil er noch nicht gefallen , dann wann er durch Ab¬
sterben der Weiblichen Linie gefallen , und in dreißig Jahren hernach
mit Recht nicht ersucht wird , fo ist er alsdann verzehrt , und mag fer¬
ner mit Recht nicht ersucht werden.

Wann ein Wied erfatt durch Absterben des letzten Weiblichen
Stammen dem Manns - Stammen wieder heimfällt , so fällt derselbe
nicht auf den ganzen Manns - Stammen 7 sondern allein auf die Li¬
nie des Manns - Stammen , von welcher Linie das Heyrath - Gut her¬
kommt , und ausgegeben worden ist.

Es ist auch bey den vom Herrn - Stand und Adel Lands - bräu-
chig , daß die Töchter oder derselben Erben die Heyrath - Güther ver¬
schaffen und vermachen , so ist doch dasselbige , wann es zu einem Wie-
derfaü kommt , denen Erben , von deren Linie das Heyrath - Gut oder
Wiederfall Herkommen : ohne Nachtheil und Schaden.

Von Erb - Einigung.
' 0 trägt sich offt zu , daß etliche Geschlechter zwischen ihnen sech¬

sten Erbeinigung aufrichten , daß ihre Tochter nicht allein gegen
ihren Brüdern , sondern auch gegen den ganzen Manns - Stammen,
so lang derselbe währet , verziehen seyn solle . Mann nun einer dessel¬
ben Rahmens und Stammens ohne Erben männlichen Stammens in
absteigender Linie abgehet , ob er dann gleich Töchter oder andere Er¬
ben m absteigender Linie von weiblichen Stammen hat , jedoch , so fern
noch andere Personen männlichen Stammens vorhanden seyn , so erben
die Töchter und die andere Erben vom weiblichen Stammen mit Nich¬
ten , sondern es fallt des Verstorbenen Verlaffung und Gut auf die
andere seine Fremw männlichenStammens ; doch wann sich eine Toch-

' ' ter
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Ler auf die Erbeinigung nicht insonderheit rmzichm , sondern allein in-
gemeine Lands - bräuchtche Verzicht über sich geben , so wäre ihr die auff-
geeichte Erbeinigung ihrer erblichen Gerechtigkeit ohne Schaden/

Also auch , wann eine Erbeinigung durch die Töchter von El¬
tern nicht angenommen , sondern nach Absterben derselben Eltern auf-
gericht worden wäre , so hat solche Erbeinigung gegen denen Töchtern
und ihren Erben gleicher Weise nicht Statt . Wiewol etliche Lands-
Leut vermeynen , daß ein Geschlecht ausser der Bewilligung der Lands-
Fürsten keine Erbeinigung auffrichten mag , so seyn doch bisher solche
Erbeimgungen ausser Lands - Fürstlicher Bestätigung aufzurichten
zugelassen worden ; allein wann solche Erbeinigung dem Lands - Für¬
sten an den verfallenen Erb - Gütern oder Lehen abbrüchig wären , so
hätten dieselben gegen den Lands - Fürsten mit Nichten Statt , sie wä¬
ren dann von ihmättsonderheLt bestattiget worden.

Wann ein Gut zu den Töchtern kommt , ob alsdann
die Erben in 80^ 62 oder OuMu zugelassen werden , ob sich

auch die Lehens - Gnad oder auch in der; Weibern
in diesem Fall erstreckt?

A/uf nachfolgende drey L̂ u^ llionen , nemblich , und zum ersten , wann
^ ein Gut zu den Töchtern kömmt , Ob alsdann dieselben Personen
in Oap

'im oder 86 ^ 63 lucLeäiren 'i Zum andern , nachdem in der Le¬
hens - Gnad , so die KaMl . Majestät in diesem Erz -Herzogthum Oester¬
reich unter der Ennß von wegen des halben Theils der Lehen gegeben
hat , vermög , daß nach Absterben des Manns - Stammen solcher hal¬
ber Theil auf die Töchter und nechsten Freund verstanden werden solle?
Oder ob die andern Personen , so im Grad Weiber seyn , und doch
dem Lands - Brauch nach mit dem nechsten Erben obgemeldter Massen
zu der Lehens - Gnad zugelassen werden sollen ? Auf solche zwey Fra¬
gen hat Herr Ludwig Kirchberger zu Urichhofen , der Röm . Kayserl.
Majest . Rath , und derselben Zeit Land - Unter - Marschall in Oester¬
reich unter der Ennß M erkläret ; wie folget :

Auf die erste Q -uslUon , wann die Erbschafft zu den Töchtern
kpMMt, ob sie alsdann in 8cirj) L8 oder ' in OaMK Lueesäiren ? Diese

' m z
'

Fra-



94

Frage hat , Isonnstum priori propnnitur , wenig Zweiffell dann fehlt
es allein Töchter in gleicher Linie , so ist die 8uceslll <>n inc »pim oh¬
ne Zweiffel ; seyn aber sonst mehrere Erben , welche, Jnnhalt des
Lands - Brauch , nach Abgang des Manns - Stammen mit den Töch¬
tern , ob sie im Grad schon weiter seyn , und der Güter sie sich allein
aus den Manns -Stammen mit den Töchtern verziehen haben , so müs¬
sen sie Noch halber in Lcirpss lueeslliren . et . Die andere Frage hängt
an dieser ; und weilen die weitern Erb - Töchtern nach Abgang des
Manns - Stammen mit den naher » Töchtern im Grad zuqelaffen wer- ,
den , so ists nur per ^ uris ri -xr -elsocakimism , und tretten in ihren
Vor - Eltern Fußstapfen ; derohalben achte ich gänzlich , die Weiber
mit den nähern Töchtern in die Lehens - Gnad zuzulaffen.

L.uni§ . 6 orz>. ŝur. ? euä . 6 erm . lom . He xa § - 458 - leHH.

Aus 8uttin§eri (üonüiemä. ^.ullrisc , 9^ . 428 . ^^ .
die Beutel - Lehen in Nieder und Ober - Oestcrreichischen

Landen betreffend.

Demel - Lehen.
tVd eutel- Lehen kan der Lllcimus b'amiliL einem andern auffsanden

und verkauffen , ist auch der Lehens - Herr solche dem Kauffer zu
verleihen schuldig . ^

Im die N . O . Regierung i » Oaul » des Furstl . Hoch - Stiffts Frey-
sing , conci-L Leopold Snnderspieß , welchem seine Haust - Frau , als

altiste Lehen - Trägerin , einen Hoff ;» Wangram auffgcsandt.

Beutel - Lehen in den Oesterreichischen Erb - Landen ,
als Steyer , Crain , unter und ob der Ennß.

Zwischen den Beutel - Lehen und Ritterlichen , Wieds in Steuer,

A der Tar halber , wann Veränderung geschieht , also gehalten , daß,
wenn
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wem sich ein TodMakl begiebt , so müssen sich des Verstorbenen nach --
sie Erben oder Freund -- die nur Bürger oder Vauren seynd , denen
solche Beutel - Lehen - Güther zuständig , mit dem Lehens - Herrn nach
dem Merth des Lchn - Guthes , ja umb halben und dritten , auch in
Leu vierdten Theil , oder wie es statt bey dem Lehen - Herrn sinden mag,
vertragen ; so die aber mit Kaufs , oder sonsten verändert worden , wird
an dem Lehens - Herrn von dem Verkauffer eine Auffsandung gefertigt,
und dann dem Kauffer solches Lehen- Guth verliehen , und dem Lehns-
Herrn umb den Brieff die Tav bezahlt ..

Die Rittermaßtge Lehen betreffend , so die Land - Leuth von etli¬
chen Bischoffen in und ausser Landes zu empfangen haben , wirds al¬
so gehalten : daß man für solche zu empfangene Lehen keine Schatzung
oder Tav zu bezahlen schuldig seye , dann allein , was er aus gutem
Willen in die Tanzley für die Schreib - und Ferttigung des Lehen-
Brieffs je ein Gulden oder mehr , nach der Sachen Gelegenheit , giebt
oder zahlt , re. Bericht des Land - Verwesers in Steyer äe äaeo Gratz
den 21. Uasi . 1557.

Oonkust. ks. I . Lol . 2Z .'
Leemiäo : Bericht Herrn Lands - Haubt - Mann und Vitzdo-

men in Larndten der Beutel - Lehen : Die Lehen , so Edel - Leuthe in¬
nen haben , seyen Rittermäßig , die Lehen aber , welche Bürger und
Bauern besitzen , seynd Beutel - Lehen , ob sie schon von Edelleuthen
herrühren, und da sich nun mit den Beutel - Lehen mit Absterb - und
Verkauffung , oder in andereWege eine Veränderung zuträgt , so wird
dem Lehen - Herrn von dem Lehen - Mann wegen des Lehen - Guths,
ungefehr so viel als dasselbe Guth , ein Jahr im Bestand , oder Zinß-
Weiß auffs höchste ausgelassen ertragen möchte , sonsten aber keine an¬
dere Dienstbarkeit gereicht. Geben Villach den io. Fan . ^ nno 1557-

Oonkuet . i . ko! . 24.
lerüo : Bericht Herrn Lands - Haubt - Manns und VitzdomS

in Train : Man nehme von dem Beutel - Lehen , da eine Veränderung
vorüber gehet , so viel als eine Jahrs -Nutzung austrägt ; den r g . Fuüi.

LonluLt. ko ! . 2 §.
Lon-
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Bericht Herrn Iacob von Lamberg ^ die Beutel - Lehen betref¬

fende , und vermeint, daß derjenige , so nicht Edel und Beutel - Lehe»
besitzet , ein mehrers, und dasjenige, was Ke den Affter -Lehen - Herr »,
auch dem Landes - Fürsten reiche» solle. »

Oonütet. bl. r . kol . 26.
Herr Lands - Haubtmann und Vitzdom in Oesterreich ob der

Ennß , berichten der Beutel - Lehen halber:
Daß von Beutel - Lehen , so mit Steyer und aller Obrigkeit in

Lhrer Majestät Vitzdom - Ambt gehörig , und die Dienst der Obrigkeit
auf Ihnen haben , wann der eines durch Kauff , Todes - Fall , oder in
andere Wege verändert wird , daß Ihro Majestät davon der zehente
Pfenning gereicht , auch die Lar , nachdem das Lehen - Guth gut ist,
für den Lehen - Briefs l . Pfund , 4. Schilling - - Pfenning ; icsm 2.
Pfund , und auch wohl 2 . Pfund , 4. Schilling bezahlet werde.

Von den Beutel - Lehen , so die Land - Leuthe innen haben , wis¬
sen Ke nichts zu berichten . Linz , den 12 . ^ ulli 1557.

Oonsust . ^ r . kol. 27.
Die Beutel - oder Bauer - Lehen werden in diesem Land eben¬

mäßig , wie die andern verliehen , seynd auch m solchen so wohl äe ^ r --
re als Looluetuäme die öUenLNoues verbothen.

Mmi v. zwischen dem Hoch - Stifft Freysing
und Leopold Sunderspieß den ro. äept.

1597.
Es ist bißhero in diesem Land Oesteryich niemahl ohkerviret

worden , daß umRittermäßtz - oderWereMen MrenNutz undGe-
wohr empfangen werden.

Notiv . 4 . zwischen dem Hoch - Stifft Freysing
und Leopold Sunderspieß den 10.

1597.

De r 616 . findet sich eine Handlung , wegen Herrn Hein¬
rich Thanradel , Frey - Herrn unterschiedlichausgebereae 6pei-re Lehen,
betreffend w . rc . dabey auch etliche Lxempla , sonderlich Oouüi ' uiacio
der ersten Anzeigen so kotlelloi-eL styn , 191.

Item
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Item 6e ^ NÜ0 1628 . findet sich eine Handlung / Mißbrauch in
Lehen - Schuldett / wie auch die Lehens - Begnadung undeontens , wie
es darmit gehalten worden / auch ein Register aller ertheilten eoussns
u . 146.

Die Regierung erkennt die Lehen - Probst für eine In llgns: und
6ir'

t§! rt die Beschwehrten wieder dieselben an sie / entweder mit der
Billigkeit , oder um Bericht und Gutachten.
- loka. In einer Onültution 6 . ci . 26 . !>lovembr . 1554. stehet : Beutel - Lehen -er

Graffschafft Ottenburg in Steyer , Kärndten , und Crain gelegen , sollen burch
die Innhaber und andere , welche davon Wissenschafft haben , mit ihren Ein-
und Zugehörungen nahmhafft gemacht , die darüber habende briefftiche Urkun¬
den zum viäimiren eälrt werden , bey Vcrliehrung derselben.

Lor »̂. gur . kenö. Cerm . l 'sm. II . x«§. 466 . leq <;.

Aus LmrinAeri Lonüier . ^.uttriucis 41z . WM'lM
Erwiesen wird , daß sich die Lehen in Oesterreich durch die Erb-

Einigung und i 'iäei ' OoMmiL nicht binden lassen.
<^ aß sich die Erb - Einigungen und kiäei . OommM auf die Lehen

nicht erstrecken , sondern mitMgang des Manns - Stammen ex.
pirireN/ daß auch der verziehenen TöchterkenunLignonsLsich auffdis
Lehen nicht extenZireN / quoaä orcünem lueeec^ NtN in NN8 , dann sie
ohne das / vermög der Landes - Fürstl. Lehens - Güter sme DeLeLium
lemims MLseuNni , nicht iuees iiren können / sondern qnoaä Zidei'LW
ulienatiouem r6^ 6 <Iu der verziehenen Töchter dem Manns r Stam¬
men geben werden , wie dem Weihs - Stammen geben werden , sljgZ
comraäiLiren könnten - wann eine Veränderung oder ^ liLUütion der
Lehen wollte vorgenommen werden.

Ist in Erb - Einigung und kemmLiativv neben vorgesehen , daß
wenn die Güther zum Weibs -Srammen kommen , dieselbennachRecht
und Landes - Brauch darinnen LueeecUrm sollen.

u Nun



NM sueesäirt zwar m Erb - Einigungen und k'iäei - Oommiüis

Zravatis donis der Weibs - Stammen in llirpes lonZÄ nororia consus.
tuäine , aber in ieuäiL novi8 die Lehens - Gnad.

Der a ! 1s§irte 08 p . 2O . äs suceess. ab . intsK . äe con-
sueruäine odlervatt äicir : daß in LeheN/ nach Abgang des Manns-
StammeN / alle verziehene Töchter zugleich / iä stt in ttirpes des Ul¬
timi ValM Befreundte Lhaten.

Motiv , zwischen Frauen Apollonia / Fraulein von Zinzendorff / ge-
bohrner Herrin von Zelcking / eontra Herrn Joachim Aspatt / und
die vier Unterstämmische Zelckingische Befreundte.

In ümili , wenn derk ' iäei -Oommittent äilponiret / daß des Weibs-

Stammen nach ihm in denen Lands - Fürstl . Lehen in llii -pes üreceäi-

ren sollen / wäre er solches zu thun nicht befugt gewesen / quia lou.

äum non venit in §6NLt'8le Oommiilnm . Weilen nun auch das kiäoi-

eommissuin Mit Untergang des Manns - Stammen gefallen / so seynd
die hinterlaffene Güther Erb - Güther worden / und llieeeäiren die ver¬

ziehene Töchter nach Lands - Brauch und Lehn - Arth . Ohicitnr ein

Lehen - Briefs ^ iwo 1611 . und 16 z i . würdet wissen den ganzen Stam^
men zu Lehen verliehen, llelponäetnr merito ex krivileZio Maxi¬

milian ; krrmi / dieses aber extenäirtt sich nicht auf denWeibs -Stam-

men , sondern diese Gnad ist mit W Mams - StammeN / und luees-

äiret der Weibs - Stammen Orclin? sueoeüivo ssennäuni §raäu8 prT-
roZanvam.

linum , Unsere Güther verstehen sich auf die Erb - Güther nume-
ro , nicht aber spoLiÜLe äiüst 'entia.

lsenNa natura tüa non voniunt in pstitionsm liLvsöitatis , nee in
dxreüimchm ; daher» sich die lleunneigtioaeZ nicht darauf verstehen
können / zuwahlnsie ohne das nicht ehender / als IMsa Masiouiina äe-
LoiCnce, eintretten können.

Motiv , auf welche die Pattheyen zu verzeichnen
vergessen werden.

I -uuIo . Ferm. l 'om . ll . >xa§ . 462.

LX-
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Auö Mnsteitvalderö I^rLÄrcls Odserv -lt . L(I Loniuet.
^ rckl - vuc -itus r^nllnm , Inbr . 11. Oblervnt . 61 V. n . 6 .

xs§. 590 . die Ausstcunmg HH-cr Töchter des Herren - -
oder Ritter - Stands in Oesterreich betreffend.

E Ä» Vater desHerrn - oder Ritter - Stands sein Tochter aus-' steuert , vnd dieselbe mit einem EhrlichenHeyrath - Gut verficht,
so ist ste sich von Lands - Brauch wegen der väterlichen Haab vnd Gü¬
ter , als lang der Manns - Stammen bey Leben zu verzeihen , vnd dein
Vatter einen Lands - gebräuchigen Verzicht - Briefs zuzustcllen schuldig.Lr xaulo polt : Vnd wiewohl die Verzichten den geschriebenen Rech¬
ten nach nit krafftig seyn , sie werden dann mit dem Aydt besichtigt,
so ist doch dem LandS - Brauch nach aintgcr Aydt dißfalls nit vvnnb-
then. Derowegen wann ein Tochter ein Verzicht giebt , ob sie gleich
dieselbe mit keinem Aydt nit bekräffligt , so ist sie dennoch die Verzicht
zu Halten schuldig ; Obcr - Ocsterr. Land - Taffcl ?arc. 5 . ztie . 4 . versi
Ob auch wohl re. lds : ,So ist doch indem Herren - und Ritter - Standt
von Alters Herkommen, daß zu Erhaltung der Geschlecht die Töchter
vnd Weibs - Versöhnen , von ihren B/üdern vnd deren MännlichenErbm g egen M muSgrbung eines ehrlichen Heyraths - Guts vnd ihremStandt gemäßnen Ausfertigung von dem Väterlichen Gut so lang aus¬
geschlossen , vnd zu gleicher Erbschafft nit zugelassen worden , so lang
in solcher absteigender Linie ein Mannlicher Erb vorhanden, kr paer.
Z6? it. 4 r . - di : So ist doch bey dem Herrn - vnd Ritter - Standt in
üblichem Gebrauch herkomnien vnd erhalten worden , daß wegen Erhal¬
tung der Adelichen Geschlechter derosclben Töchter schuldig seyn sollen,
sich zu ihrer Bereheligmig gegen Empfahung eines ehrlichen Hcyraths-
GutS vnd ihrem Stand gemessenen Ausfärtigung gegen den MannS-
Versohnen aller VätterlichenGüttcrzu verzeih « , also , daß fledeßwe-
gen weiter keinen Zuspruch haben oder suchen sollen noch wollen ^ so
lang der Manns - Stamm übrig vnd verhanden sev . ch„ . Lnkii,' -
in ÄlanulvriLk . I .!lk . v . vsrb. Verzicht, »di : Es ist zu Wiffeil , daß la

u 2 - hio-
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diesem ganzen Land Oesterreich vnter dem höheren Stande »nd Adel der

Weibliche Stamm oder Töchter neben dem Manns - Stammen oder

Söhnen bey des Vaters Verlassenschafft zu Erben keineswegs zugclas-

sen , sondern ein oerheyrathe Tochter Krafft der von ihr gegebenen Ver¬

zicht , so sie auch bey ihrer Vereheligung ausgeschlossen wird ; ein un-

verheyrathe aber , obwohl sie kein Verzicht von sich geben , sie dannoch
von ihren Brüdern bis zu ihrer Verheyrathung mehrers nicht , als die

zimliche Vntcrhaltnng fordern kan , vnd nachmahls gegen einer -vrdent-
lichcn Verzicht sich mit dem Land - breuchigcn HeyrathS - Gut und ge¬
wöhnlich hochzeitlicher Ausstaffirung muß crsattigen lassen.

duniL- Lol'v - gu, ' ? euN . Zsrm, lam , II. o-A. 459'

Aus einem in ULLto befindlichen 1'raKat von den Le¬
hen - Gütern , nach dem Landes - Gebrauch des Erz - Herzog¬

thums Oesterreich unter der Snnß.

Von Vnderschaidt der Lehen - Güter.
.
- '

Ogst . I.

<? vir Lehen - Gütter seynd in diesem Erz - Herzogthum Oesterreich vn-
ter der Ennß vnterschiedlich : Erstlich ist dieser Vnterschiedt , daß

ktlich Lehen geistlich seyn , nehmlich die , so die Bischoff vnd Prälaten
verleihen , welche Lehen sonsten in der Gemain die Lehen von dem
Lrumpenstab genennt werden ; etlich Lehen aber seyn weltlich , nemb-

ltchdiejenigen , so von weltlichen Lehens - Herren zue Lehen rühren.
Zum andern seyn etlich Lehen Landtsfürstlich , als die so von einem
Landts - Fürsten verliehen wurden ; etlich aber werden Affter - Lehen
genendt , nemblich die , so ainem Herrn oder Landtmann durch den
Landts - Fürsten l ergestaldt » erlichen werden , daß Er dieselb weiter an¬
dern verleihen thue . Zum dritten seyn etlich LehenRittcrmäßige Le¬

hen , die allaii » dem Mannestamen verliehen werden ; etliche aber seyn
weib-



weibliche Lehm , die dm Weibsbildern sowohl alSdm Mannes - Per¬
sonen verlichen werden . Zum vkerdten sein etlich Lehen , die Man-
nesstamen gemmdt werden , nemblich die von ainem Stamsn oder Ge¬
schlecht Herkommen ; welche Lehen aber von mnem Stamm oder Ge¬
schlecht nit Herkommen , die werden neuerlangte Lehen genendt.

WelchermaM die Lehen erlangt werden mügen-
6sp . 2

KVe Lehen mügen auf mancherlcy wege erlangt werden , wie hernach
begrieffen. Erstlich werden die Lehen durch den Landts - Für¬

sten , desgleichen auch durch andere Lehens - Herren aus Gnaden ver¬
liehen , welche Lehen Gnaden - Lehen genannt werden . Zum andern
mag ein Lehen durch Erbschafft erlangt werden , daruon hernach in
dem dritten Lapitel angezeiget wirdt. Tum dritten mag auch ein Le¬
hen durch Kaufs und Wechsel und andere weltliche OomraK erlangt
werden ; Doch daß solche eomrE mit Vorwisse » eines Lehen - Herrn
Leschehn , wie dann hernach in dem Lapitel angezeigt wirdt. Tum
vierdeen werden auch die Lehen durch gerichtliche Ansatz erlangt , dar¬
uon hernach in dem Lapitel angezeigt wirdt.

Wie die LandtfArstlichm Gnaden - Lehen .verliehen
werden.

6 ->I>. Z.
ann der Lands - Fürst jemandai» Lehen durch Gnaden willen ver-

<< V leicht , so beschicht die Verleichung anderer gestalt nit , dan mit
nachvolgender Llausel ; Nemblich : daß solche Gnaden - Lehen , in der
Lehen genandt, so weyland Kayser Maximilian hochlöblichster Gedacht¬
nuß diesem Erz - Herzogthum von wegen des viertenkhatll der Lchen-

' Güetter gegeben , die nachuolgendt durch jetzt Ihr . Kayserl. Majest.
mit dem andern vierdtenthail erweitert worden ist , »it begriffen sepn
sollen . Im Fall aber , daß solch Llausel , in den Lehen begriffen, nit
eingeleibt , sondern ausgelassen werde» ; So achte ich , daß hernach
mit dem Lehen , wann es zum Fällen kombt , Inhalt odbemeldterKay-

» Z
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ftrs Maximilians und jetzt regierender Königlicher Majestät Lehm - '

Gnad gehalten solle werden.
Hernach volgt Rayftr Maximilian und jetzt regierender

Raxserl . Mast Lehens - Gnad , äe ^ rmoiZio , und i § 28 . 03^ . 4.
viä . lupr . Num . XXIII . und XXIV.

B^a^serliche Lehens - Gnad deren Landt - Stenden , unter
der Ennß äs ^ .rmo i § 68 . vrä . tuM Num . XXXVI.

Wie die Lehen auf die nebst gesiebte» Erben vahlen
sollen.

5-
K/ ^ asmassen die Rittermaßigen , desgleichen auch die weiblichen Le-

hen auf die neg
'
stgest

'ebten Freund erblich fallen , Hab ich indem
li -aLIät von den Erbschafften angezeigt , welches ich daher wiederum
reperirt haben will , mit nachfolgenden Zuesatz : Erstlich zue wissen,
daß die neuen Rittermaßigen Lehen , sie seyn nun durch Gnadem - Gab
oder andere Oourr ^ LI durch Jemands erlangt worden , allweg auf männ¬
lichen Leibes - Erben in absteigender Liny fallen ; wo aber dieselben Er¬
ben nit vorhanden seyn , so fallen alsdann solche Lehen , zum halben
Thail der Lehen - Genadt auf des Verstorbenen Töchter und derselben
Crbm , beydetley GeMechts ; wo aber der - Verstorbene kein Erben in
absteigender Lyme , weder männlich noch weiblichen Stamms hette -
in solchem Ball werden die dryten Erben in den halben Thaill der Le¬
hen , vermög der jetzrgemeldten Lehens - Gnad zugelassen. Was aber
die Rittermaßigen Lehen belanget , so man Stand -- Lehen nennet ) da¬
rinnen mrds nachfolgender gestalt gehalten : Nemblich , wo Jemands
von Männlichen Stammen in absteigender Lmy verbanden ist , so wird
derselb zue Erben zuegelassen. Im Vahl aber , daß in absteigender Li¬
ny niemands von Männlichen Stammen verbanden wehre , ob den
gleich des Verstorbnen Tochter oder derselben Kinder oder Kinds - Ktn -*

der hmder ihme verlassen hett , so fallen doch dieselben Lehm mit auf
die Töchter oder derselben Erben , so auf die obgemeldten Landts -FmstL.
Lehens - Gnad zue den halben Ttzait solcher Lehen nit zuegelassen, son¬
dern die Lehen vallen auf die dritten Erben neben den Erstorbenen , m

^ . dem



dm Lehen - Brief begrieffm werm , wo dam ( wievielmehr beschicht)
daß zween oder drey oder mehr Brüder oder Vettern ein Lehen-Guett
samentlich durch amen Lehen - Träger zue Lehen empfahen / welche Le¬
hen alsdann die Sambtlichen genanndt werden . Wo aber einer ein
alt Stamb - Lehen auf sich und seine Erben allgin empfangen hette,
so wird es nach seinem Todt . mit solchen Lehen allermassen gehalten,
wie mit dem neu erworbenen Lehen , davon hie angezaigt ist.

Zum andern ist zue wissen , wo ein Lehens - Herr ein Ritterme-
ßiges Lehen ainem Weibsbild verleicht - so wirdt solches Lehen weiter
für kam Rittermeßig , sondern für ein Weiblich Lehen geacht , also daß
hernach zue solchem Lehen die Weibs - Bilder auch zuegelassen werdm,
dann es habe ihm der Lehens - Herr deß in dem Lehen - Brief ausdrück¬
lich Vorbehalten , daß das Lehen durch sdlc§ e Verleihung , von des Le¬
hens Art , mit Nichten entzogen , sondern michtsweniger ein Ritter¬
meßig . Lehen bleiben sollen , in solchem Vahl möchten die Weibs - Bil¬
der zue Erben nit zuegelassen werden . Der Weiblichen Lehen halber
ist in den Rechten verordnet , daß die Erben Weiblichen Stammens zue
denselben anderst nicht zuegelassenwerden , dau wo sonst kein Erb Männ¬
liches Stammens vorhanden ist ; wo aber ein Erb Männliches Stam-
mens vorhanden were , so fallen dieselben Weiblichen Lehen aüain auf
denselben. Vndt wan derselb hernach gleich mit Todt abgehet , so wer¬
den doch die Erben Weibliches Stammens zue Erben nit zuegelassen,
sondern es soll mit diesen Lehen wie mit andern Rittermeßigen Lehen
gehalten werden . Wann amer uon Bischöff oder Prälaten Lehen hat,
ob dann gleich in dem Lehens - Brief von dem Weiblichen Stammen
nichts ausgedrukht ist , so vermumm doch etlich Landsleuth , daß sol¬
che Lehen , ( die sie Lehen von dem krumpen Stab nennen ) auf den
Weiblichen Stammen sowohl , als auf den Mannes - Stammen , val-
len sollen , welches aber bey vielen zweiffelhafftig ist. Ich achts aber
auch , daß hierinnen kain beständiger Landes - Brauch anzeigt oder be¬
wiesen werden möge.

'

Der Röm . Aaxserk . Majestät Oselarattou der strittigen
Irrungen , so in der Lehens - Begnadung v- n wepland Maxi¬
milian des Ersten , Raxsers und Ferdinandi des Andern Römi¬
schen Aaysers Lehens - Begnadigung der Wieder - Desterreichi-

schen
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schen Landsihüfft unter der Ennß verliehen , begeben h4k-
( Lax . 6 .) viä . 5upr . ^lum . I^VII.

beuersl - HsverZ , U ) il - Brief und Lehen » Verleihung , äs
Ln . 1559 . ( cap. 7 . ) viä . üixr. Kum. XXXIII . - ^

^
General - Mandat etlicher Fürsten und Herren in der Se¬

tzung der Lehen-Recht halben äs ^ .n . 1540 . ( eax . Z . ) viä . tuxr,
!^um . XXVII.

Lvrüx. LsrF. ^ur . keuä . Lerm . l 'sm. II. xa§. 454. 5eg^.

" Nachricht
'

.

Aus 8uctin§sri Sontuer . HMrisc , 422 . Md
424. dieLehn- Briefe und Lehn- Tax in Oesterreich!

betreffend.

Lehen - Briefe.
.a,m sich der Lehm und ihrer Arth , sowohl der Veränderung hal-

. , > her , Streit und Irrungen zugetragen , so seynd die alten luve-
üicuren anzusehen , und die neuen darnach zu rsZuliren.

U°üv. zwischen dem Hoch - Stifft Freysing und Leopolden Sun-
dersvieß den io . Sspr. 1597.

In Lehens - Sachen ist auf die alten Lehen » Briefe
zu sehen.

s -xaß in Lehens -Sachen , Bermög Rechtens , und aller Rechts -Ge-
A ) lehrten einhelligen Schluß , auff die erste Belehnung , und dar¬
über ausgefertigte Lehen - Bricff alle nachfolgende Belehnungen caleu-
lirt und verstanden werden muffen ; Dieweilen denn der Hoheneggeri-
scheLehen- Brieff ^ nu» 1579 . unter Kayserlicher Fertigung die Le¬
hens - Gnad diesen Rittermüßigen Lehen austrücklich geben thut , alS
istgleicher Gestallt die Bayrische hernach folgende Belehnung ebenfalls



- ' IOA
mit der

^
Lehen - Gnad zu verstehen. Der übliche Lanzkey - Gebrauch

bringt täglich mit sich , daß , wo einmahl eine Lands - Fürstt . Riterma-
ßige Lehen mit der Lehens - Gnad verliehen / uydder Lehens-Briest mit
derselben eiaukil ansgefertigt worden / man hernach in folgenden Ver¬
leihungen solche elsulul der Lohns - Gnad ferner zu wiederholen nicht
pflegen thut.

Dieweil auch ohne das / vermöge der Rechten / die Lehens - Be¬
gnadung die Natur und Wesenheit , der alten Rittermäsiigen Lehen nicht
verändert / sondern nur gleichsam moäiiwirt und huairäLirt.

^ otiv - Zwischen Martin von Stahrenberg , eonttA ^ üdolphen
von Impruck den 6. 1626 .

'

Daß man die Lehen - Briest von der Tax alsobalden erheben sol^le / oder es werden 15 . Kreutzer auf den Gulden Tax weiters darauss
geschlagen den 14- 1601.

- coul-uec - Buch cks ^ . ISIZ . xax . lzi.

Lehen - Tax.
die Zusammenschreibung der Iörgerschen Lehen bat - -

darumb nicht mwiliigen wollen , weil» selbig . . «
Sargererchen , und von andern auch: wohl Verdienten in ein coM

gezogen würde , die Lehens - Gnad auch i» diesen Duntten neck
««erörtert wäre . - — — - ^ uu » en uo -y

Bericht der NlSTTegmImg in o, « l- HerrnIörgers , Frey -Herrn.
lleinlurio.

Allerinaffen gerathen ; den 14 . Ssprembr. 1610.
OvnMr . äs ^ . I 5 yg. 5̂ 1 ^ g

Dieienigen , welchen Lehen verliehen werden , sollen Mer M »-
'

naths - Frist die Lehen - Briefe erheben , sonsten sollen Ihnen nachVcr-
fileffung dieses '1' evmins > ; . Kreuser zudem Gulden geschlagen wer-dev. V0M 14 . ^ u§ uUi i ^ oi^

Oorckvet. Ue ^ u . r 59z . fol . r ? r
d

Der Lehen - Tax und alle andere ausgefertigte Briest - Tax setind
Mirchlich Regiments - und Lammer - Raths bestem , die aber nur « .

d 0 ca-

/
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LvlarsZ , oder aber eines allhier anwesenden Er ; - Herzogs Räthe wa¬
ren ^ sollen die Tax in einem und andern Fall bezahlen. Hä UaiM-
rum 8. O . Najeü . proprium , Wien den 26 . ŝun . 1565.

^Olituet. X . I . kol. 66.
Lehen - Tax - FreyheiL dem 8scrsmrio Sturtzen , Hey der löblichen

Regierung allein verwilligt / den übrigen äseretaiäen aber und (M-
crrn biß auff weitere Verordnung abgeschlagen , krä LäauNät . 5 . L5a-
jeK. proxrium . Wien , den IV . ^ oveimdr. 157z.

Die Stand in Krändten werden aus Gnaden der Lehen - Tax
und des neuen Aufschlags von jedem Jager Stör io . Kreutzer befteyet/
und selbigen der Paß auff das Welsche , jedoch nur Traid zu handeln/
eröffnet ; den L4 . ^ uln 156z.

Eonüiet . iv ! . z6.
Loi'x . ? cuö . » crin . Ion, . II . 46z . le^ .

Nachricht

Aus 8uttm » erl ( loniüer . ^ riKriX , pa § . 886 . was
Massen die Lehen - Güther in Oesterreich getheilet werden

^ j sollen.

<7 > ie geschriebenen Rechten geben den nechsten Erben zu , daß sie ein
jedes Lehen - Guth , so auff die Erben gefallen ist , ihre« Gefal¬

lens zwischen ihnen theilen , daß auch ihr jeder seinen angcfallenen Thcil
besondcrbahr innhaben , nutzen und geniesten möge , welches dann der
Lands - Brauch gleicher Massen vermag ; Doch ist dem Lands - Brauch
nach , ein Lehens - Herr nicht schuldig , einem jeden Erben seinen ange¬
fallenen Thal insonderheit zu verleihen , rann dadurch die Lehen -Stück

zertrennt und zerschmettert werden , sondern die Erben seyn in solchem
Fall schuldig , einen Lehen - Träger zwischen ihnen zu erkiesen , und
denselben dem Lehens - Herrn fürzustellen , oder das Lehen in ihrer Statt
z« empfangen . ^
L.yni§. (üorx . ^ ix. ? cucl. §erm - lom . 462,

Nach-



Nachricht

Von denen ?Lribu8 Lui-icc m Nieder - Oestereich , auch
andern zu dem Lchns - kiocess allhkr gehörigen Sachen ; in¬

gleichen von derLxecutiow in LeheneGüter.

<> n Oesterreich sind in Ansehen derer Güter , die von der Landes -Herr-
schafft ; n Lehen gehen , die k -u-ss cari -e nicht im Gebrauch , sou - '

der der Lammer - llrosurawr stellet die Klage wider den Lehn - Mann
vor der Regierung und Lammer an . Es gehöret hieher der I -osus Lev
LsneäiLIo Ftnsterwaldern xraLd . obiervac . Iib. IV . oblsrv - 76 . lllliu . IV.
aus der llslolmioii des Kayscrs kuäolplü II . äs r^ uno 1880 . ä . 20.
^ xril , v-srl . Auff der Stände vierte Beschwerung il >> : Daß blßhero,
wenn jemands Hey Ihro Kayserl . Mas . eine Lehens - Fälligkeit ausge.
Lethen , die Abtretung der völligen Lehn uncrsucht der Innhaber durch
Lxecurion gesucht worden , welches der Lchns - Loueessiou und Lands-
Brauch zuwider sey ; Geben Ihro Mast den gehorsamsten Standen zu
gnädigsten Bescheid , daß Sie sich nicht zu erinnern , daß Ihro Kap-
scrl. Mas . oder auch Dero geliebter Herr Vater , Hochsceligster Ge¬
dächtnis ; , jemands wider den Inhalt der Lehns - Gnad beschweret hät¬
ten . Es hat aber , wie sic die Stände selber wissen , und sich dessen
ans alten Her kommen , auch ,.Lehns - Recht und Gebrauch , erinnern
mögen , diesen Unterscheid , daß etliche Lehen dermassen axerc und fäl¬
lig worden , daß sie keiner Berechtigung , oder Ausführung bedürffen,
in welchem Fall cs bißhero also gehalten worden , daß von Ihrer Kay-
ferl . Mas . wegen , Ihro Äönigl . Mas . Nieder - Oesterreich,sehen Kam¬
mer die Abtretung solcher fälliger Lehen verordnet . Haben sich nun
die Inhaber mit Ihrer Kavserl . Mas . gnädigsten conlsno und Bewil-
ligung mit denen Ausbittern vergleichen können , inmassen vfft besche-
hen , so ist solches ihnen den Inhabern selbst zu Gueten kommen . Dann
auf den Fall des Rechtens würden vielleicht Ihro Kayserl . Mas . als Le¬
hens - Herr und auch die Ausbitter keiner gültigen Vergleichmig , oder
Ablösung mehr Statt gethan haben . Wann aber Fälligkeiten , scynd.
die noch einen Zweiflet auf ihnen haben , und billige LxesMoves lei-
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dm mögen , daher sich ein Innhaber auf rechtliche Ausführung gelen¬
det / seyen dieselbe dabey gelassen worden / doch dergestalt , daß Ih¬
rer Rayserl . Majcst . Tammer - ? rocui'ator dieselben Innhaber
mit Ring vor Ihrer Majest . N . Oe . Regierung und Rammer
fürgenommen , und rechtlicher ErkenntNiß erwartet . Datbey
es nochmaln sonderlich , weiln hiertnnen Niemands Unrecht geschickt,
die Lehen auch ohne Mittel allein für Ihr . Kayserl : Mai . Regierung
und Kammer gehörig , allda und sonst nirgends der Kammer - Lrocu-
rator von Ihrer Kayserl. Maj . wegen zu Recht stehet, bleiben kan.

Gehen aber die Güther nicht bey der Landes - Herrschafft zu Le¬
hen , so gehören alle , auch die zwischen dem Lehn - Herrn und den Lehn-
Leuten vorkommende Streitigkeiten vor das Landes - Hauptmannische
Gericht , also führet Finsterwalder 6 . 1 . 4 . obfi 75 . u . 2 , an , daß das
Landes - Hauptmannische Gericht zwischen Frau Annen Elisabeth,
Gräfin von Sprinzensiein und denen Zöch - Pröbsten zu St . Leon¬
hard und unser lieben Frauen Zöch zu Sarleinspach Ln . 1677. den
zten Lpril folgender Gestalt erkannt : Die beklagte Zöch - Pröbste seyen
der Frauen Klägerin die in LLUs einkommene Lehen - bahre Zehent ab-
zutreten schuldig ; Es tönten denn die Beklagten , daß sie die Verlei¬
hung besagter Lehen - bahren Stück seither der m LLUs beygelegten
jüngster Lehen - Briefs Rechts - gebührlich requiriret haben , wie sol¬
ches gebühret , genugsam erweisen , doch der Frauen Klägerin ihre Ge¬
gen - Beweisung und andere rechtliche Nothdurfft Vorbehalten , und sol¬
len solche Weiß - und Gegen - Weißung in Gerichts - brauchigen Ter¬
min der Ordnung nach vollführet werden . Andere dergleichen Urthei-
le findet man auch in der OMeevar . 76 . Inzwischen wann in diesem
Fall der Lehn - Herr ein ordentlich Lehn -'Gericht von kai -idnZ

^ bestellen will , ist es ihm freygelassen. Davon stehet 6 . Odlei - vat . 76.
in fine folgendes von dem Landes - Hauptmannischen Gericht , in cau¬
sa Hansen Höltzel contra Herrn Hansen , Frey - Herrn von Haimb,
Lnno 1Z98 . den l ? , siceenidr . ^udlieirtes Urtheil : Der Herr von
Haimb w . würde zu Setzung eines Lehn - Rechts billig gelassen ; doch
soll er einen unpartheyifthen Lehn - Richter und sechs Lssesso-
rs8 , die gleiche Lehen Huben , sowol einen unpartheyischen Ge-
richtb - Schreiber auf seinen Unkosten äcxmiren , vor denen soll
der Herr von Haimb seine Klag , warumben ihm das Lehen heimgefal-

> len,
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(en , und die Beklagten ihre Verantwortung fürbringen , und wann
jeder Theil mit einer Schrifft und Schluß gehöret , solle das Lehen-
Geding darüber / was billig ist / erkennen / Vorbehalte« dem beschwar¬
ten Theil der L ^ peUation für die löblichen Landes - HauptMüNNschaffL.
IwmitteLS der Ausführung solle Herr von Haimb die Klager Hey der
Anhabung und Nutzung des Zehendts vermöge Herrn Landes - Haupt-
manns Bescheide / unbetrübt bleiben lassen. Es erhellet also hieraus,
daß m Oesterreich auch bey Affter - Lehen zuweilen karss OuriL ge¬
bräuchlich sind / jedoch mit dieser 6on6mon , daß diekarer euriL
Lehen von gleicher Arth besitzen müssen. Daß hiernachst in Oesterreich
die Lehen nach gemeinem Lehen - Recht verliehen ; erhellet aus der Oon-
üitutionL Kaysers koe6inan6i I . 6 . 6 . iS . Otftobr . 1542. verbiss : Wir
seyn genugsam erinnert / daß durch die Lehen Begnadigungen , die wey¬
land unser An - Herr Kayser Maximilian , und Wir Unserer LandschaffL
Unseres Erz - Herzogthums Oesterreich unter der Ennß gegeben , Uli«
sere Lehenschafften Uns nahend gar aus den Händen gezogen werden :
Seyn deßhalben entschlossen daß Wir die Gnaden - Lehen , die Wir für-
hin Leyhen werden , dermassen verleihen wollen , daß sie bemeldter Be¬
gnadigungen nicht fähig , oder darinn begriffen seyn , sondern nach
rechter Arth und Natur der rittermaßigerr Mann -Lehen , auch
Ordnung der gemeinen geschriebenen LehenI - Recht , sotten ge¬
liehen werden » Wer übrigens allerhand ki-LjuNieia lesen will , ss
zu Erläuterung des Oesterreichischen Lehns - kroLLps dienen , der
kan sM ) e m öWiu §6ri . eontirscn6imbu3 Luttriacis a Z97.
4zU antreffm . ^

Sonsten ist im Oesterreichischen etwas besonders , daß die Kxs-
cutiou schlechterdings in die Lehn - Güter verrichtet werden kan. ES
handelt davon angeführter Finsterwalder loe . cic . lib . i . .0b5srv . 112.
P3§. 260 . Lsc^ . dessen Worte Wir allhier mit einrücken wollen -
11 ÎM ne III mnleiL aIÜ8 , iea oeialn iu b.00 LonliioenNo Iin̂ u§ ^leovinLiD
3 siu-6 eommuni 6e§snorat , ubi non tantnm Lenins L Eommo6itste3
Len6i , seä chllim etiam Len6nm valalli ersNitoeum exeueere poüs,
eumqus fsounäo 6sereto odtsneo invsüituram Men6i kaenltatom
liabsreG L a Domino 6ieeLto invettienäum esse , ox^rells esüamr.
Die . O . O . Land - Taffel , kan . 2 , eit. 51 . vei -5 Die würcktiche kxo-
outiones Le . ilü : So gleich Lehen , oder FreyeS aizen , dann hierin,
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dm attm herkömmmm Lands -Freyheiten nach , im Ansatz kein Unter¬

schied zn halten . Lc ür . Z 2 . ve >' t. Wann aber sec . Ibl : Vnd da die

angesctzte Gütter llsusta oder Lehen scyn , mag der Brland darauffauch

- ohne alles Vorwiß des Lehen - Herrn anderst , nit , als auf die Freys

aigene erthailt werden. k. c paulo xoü . Jnmaffen von vralten Her¬
kommen , vnd dieses Lands - Lehen - Recht vnd Gewohnheit mit sich

bringt . Oemgus Lzrr , 6 . tic . Lg . Ius kormslibus : 9bwvhlen vermag
der gemeinen geschriebenen Lehens - Rechten auf Lehen - Güter kein

kLxeeutisn anderst statt hat , als so lang und vil der Lehen - Mann lut

Lehen vnd deS Lehen fähig ist , auf die Nutzung ; So ist doch von Al¬

ters in diesem Land Herkommen , daß wann ein Lehen - Mann entwe-

der in Rechten verlustigct , oder Schulden halber vnd in ander Weg be¬

klagt , vnd wieder ihne so schm verfahren worden , daß es zum Ausatz

vnd Vrlaub gelangt , so ist nit allein der Ansatz auff die Lehen - Güter

sowol , als die FreyS - aigene bewilligt , sondern auch gar das Vrlaub

( in Mangel anderer freys - aigenen Gütteren ) auff solche angesetzteLe¬

hen - Stuck erthailt worden , dergestalten doch , daß nach erlangtem
Vrlaub sich der obsiegend Thail in rechter Zeit , das ist , vor Verstrei-

chung aines Jahrs und Tags , von Auslauffung des erlangten Vr-

kaubs , vnd darüber den nechsten Befreundten , oder in Mangel dersel¬

ben den würklichcn Land - Leuthcn bevorstehenden Einstands - Termin,

sich bey dem Lehen - Herren mit Fürbringung seiner Gerechtigkeit vnd

vrdentltcher AuMMtmg von dem vorigen vcrlustigten Lehen - Mann

LdacM er dann auff Verwaigcrung gerichtlich zu comxsNlren, ) anmel-

ben , vnd die Verleihung begehren solle.
Also laut auch der von dem löblichen Lands - Haubtm . Gericht

in croL Hannß Georgen Auer cvmrr Samuel Vntcrholtzer abgege¬

bene Bericht : Als Hannß Georg Auer erstlich wieder Samuelen Vn-

tcrhvltzcr seiner Schulden halber auff den lauteren fürgebrachten Schuld-

Briefs , vmb den Gebotes - Briefs , folgends vmb den Ansatz angcrus-

sen , ist ihme derfclb erthailt , exeguirt , vnd hernach auch nach Ver-

streichung Lahr vnd Tag das Vrlaub durch das ganze löbliche Gericht

erkennt , vnd gefertiget worden ; dann auff lauteren Schuld - Brieff

wird ohne Mittel der Gebotts - Brieff erthailt , und so die Bezahlung

nit geschicht , oder rechtmäßige Einreden einkommen , so gehet der An¬

satz , vnd nach Verstreichung Jahr vnd Tag das Vrlaub . Daß nun
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Herr von Volckerstorff als Lehens - Herr des angesetzten Mucks für-
gibt / der Auer hatte ohne seinen Konsens auff das Lehen - Stuck nit
leichen / weniger ohne sein Wissen ein Lxseuüon darauff ergehen kön¬
nen / da wissen Wir vnsers Theils , wann einer einem von Adel oder
jemands andern / der freys - aigen oder belehnete Land - Güter hat/treu¬
lich leichet / daß derselb einem solchen treuen Darleicher zu Verficht-
rnng in §6nsrs alle seine Haab vnd Gütter / obgleich Lehen darunter
begriffen / jetzig und künfftige ohneOonLns des Lehens - Heren verschrei¬
ben mag / vnd so er nit zuhalt / vnd der Darleicher bey Gericht auf sol¬
chen Schuld - Briefs klagt / so wird ihme nit allein erstlich der Gebotts-
Briefs / sondern da er hernach aus denen in Zenere verpfandten Gütte¬
rm ein gewisses Stuck namhafft machet / und sxseiäLirt , ob es Lehen,
oder Freyes - aigeN / seithemalen ein solches der Darleicher sechsten offt
wt weiß / der Ansatz auff doppelten Werth der Anforderung erthailt.
Vnd gesetzt / daß der Parthey , so die ^ .xsLucion begehrt / bewust , daß
solches Stuck Lehen , vnd daffelb auch gar der Lands -Haubtmannschafft
angrzaigt seye , das doch selten , vnd fast niemahlen / geschicht , so ist
doch je vnd allezeit bißhero vngestritten hergebracht vnd gebrauchig er¬
halten worden / daß ohne OontE vnd Vorwissen des Lehens - Herren
ein solches Lehen - Stuck , oder so deren mehr oder vieüerley Lehens-
Herrn zugehörig , habe angesetzt werden mögen . Ja solche Ansatz ha¬
ben nit allein statt deren Persohnen halber , die geadlet , oder Land-
Leuth seynd , sondern auch die Rittermafiige Lehen nit empfangen oder
verdienen können , dann der . M gesetzte hat Jahr und Tag zu der Wie-
derlösuug , vnd so ksAeich gar zum Vrlaub kommet , so stehet doch
hernach allzeit bey dem Lehens - Herrn , so der , oder die , welche die
Ansatz - Gerechtigkeit auf Lehen - Stuck erlangt , ihme zu Lehens -Vasal¬
len nit gefällig , und ein Lehens - Herr genügsame Vrsachen , nit zu lei¬
chen fürwenden kan , seines Lehens - Rechts , wie sich gebührt , zu ge¬
brauchen . Das ist also Land - und Lehens - gebrauchig.

Iciem llatuitur .
- in der löblichen Stäubt Lxseuttoiis - Ordnung,

äe üato l6i z . § . I 2 . ibi : Km Fall .aber , da dieAb-
ledigung vom krwcchal selbst , oder dessen Befreundten in bestimbter
Jahrs - Frist nit beschehe , alsdann haben die Herren Verordnet voll¬
kommen Macht und Gewalt , die angesetzte Gütter , es seyen freyö -ai-
sen oderbelehnet , (doch die Geistliche Gütter mit Vorwissen der Lands-

Fürstl.
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Fürstl . Obrigkeit ) mit Verkündung und Zuziehung des ALgenthumbers
gestracks in Namen ganzer Landschafft zu verkauffen , dem Nechsten,
der sich mit ihnen des Kauffs vergleicht . Lr paulo poK § . i z . üss:
Vnd wann denen Lehens - Herren oder gleichen Kauffs - Handlungen
von denen Verordnten , oder durch den , welchem sein inhabendes Le¬
hen verkaufst , fürgebracht werden , sollen sie gegen Empfahung gewöhn¬
licher Aufsandung dem Kauffer (da der anderst Lehen - fähig , und der
Lehens - Herr kein FöüigkeiL zu xi-Ttenäiren ) zu leichen , nit verwai-
geren;

Hierauff fahret Fmsterwalder weiter fort und schreibet : Lxtat
in Ilse inMsr '

iÄ eonNlimn Miniem gu6tori8 ; seä cjuia ssuie äiN-
cultati lumen non exiguum asserc , iciso HUL aä rem iaciuiw , verdo-
tenus resei ' i'e plseuit :

Die von dem Passauerischen Lehen - Probsten in diesem Land
Oesterreich ob der Ennß ,

'
wegen der durch gemeine löbliche Landschafft

al ?da auf gewisse Güter ( weiche von dem Hoch - Stifft Passau zu Le¬
hen rühren ) noch vor diesem geführten Lxecmionen und Ansätzen Her¬
der löblichen Lands - Hauptmannschafft eingebracht , und von darauß
per Oeerervm einer lobllchen Lanbschafft imitmrt , dann folgentö mir
vmb mein Eutbeduncken zugestellte innculirte nothdringende kroreüÄ.
tion ( I

'unt Verda^ umgü ) bestehet in Erörterung zweyer Fragen : r . Ob
vnd welcher Gestalten die LxeLmion auch auff die Lehen - Güter kön¬
ne geführt werden T Dann L . Wiedieauff Lehen -Güter erwachsen, und
zur Zeit des Falls verbundene Schulden Agelediget werden sollen ?

Hierüber nun fahrt fort , ist dieß meine rechtlicheMeinung , vnd
zwarfin der ersten Fr ^ g,daß , angesehen die gemem geschriebene Rechten
der anfängliche Inhalt verstandener krotettmion an ihme sechsten nit so
zarftreittig , nemblich daß die Lehen -Güter anderstnit , als in Mangel
des freyes - aigen mit ^ xecurionen vnd Ansätzen belegt werden , auch
dieselben ihren Lsseät länger nit haben können , als der Vasall oder
Lehens - Mann in dem Leben , uH > selbiger Lehen - Güter fähig bleibt.

Wie aber der Ober - OesterreichischeLands - Brauchinvnterschied-
lichen andern ksllidus weit von denen gemein beschriebenen Rechten
( Massen ohne das wissend ) schreitt vnd äeZeusrirt , also verhält sichs
auch mit denen Lehen - Güteren , auf welche ungehindert des ^ uri8 aom-
Wams nit allein der gerichtliche Ansatz , sondern auch gar das Vrlaub,

oder
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oder immission LX seeuuäo Oeei'eto ( m Mangel anderer freys - eige¬
nen Güter ) ertheilt / auch darbey kein Unterschied gemacht wordM/vL
es Lands - Fürstliche oder andere aus vnd inländischer Fürsten / Grafen
vnd Herren / Geistlich oder Weltliche Lehen - Güter seynd , gestalten
dessen viel vnterschiedliche Exempel vorhanden / vnd ohne das wissend/
also , das vttvonnöLhen / miL ErzehlMg derselben die Zeit zu verzehren ;
Gestatten die nechst in Gott abgeleibte und ruhende Kayserl . Malest,
hochseeligst Gedachtnsiß durch ein offenes Patent vnderm Wiena
Len 9. Meembr . ^ M10 628 . verbotten / von solcher Zeit an auff die
Lands - Fürstliche Oesterreichische Lehen - Güter / sie seyen gleich i u sps-
eis versetzt / oder nit / gerichtliche LxsemionsZ nicht mehr weder aLti-
VSnochpassive zuführen. Wider welches sichaber einer löblichenR»
O . Landschafft Herren Verordnet durch ein ausführliche Schrifft / vnd
daß solche lleünLtioia oder Einziehung m die Enge so wohl dem
vhralten Ober - vnd Vnter - Oefterreichischen Land - vnd Lehens - . Ge¬
brauch als denen ergangenen Kayserlichen vnd Lands - Fürstlichen Le¬
hens - kelolutiouen / vnd Begnadungen zuwider seye gleich darauff den
8 . Jenner 629 . allemnterthänigst beschwert. Es . ist auch ange¬
zogenes Patent in diesem Land Oesterreich ob der Enns ; nit also sbssr.
virt - , sondern vWeacht deffm auss

'
solche Lehen-Hüter durch die löbli¬

che Lands - Hauptmannschafft die Ansatz bewilliget / Vrlaub ertheilt,
vnd deroselben Einschätzung vollzogen worden / dessen dann gleichfalls
frische Exempel vekhanden , vnd dahin hatLian . auchLmMj .inissnna der
La nd - Taffel , karr . 2, ^ - . vnd ? K- t76 . nc . 28 . gesehen.

WaR '
nun jetztÜessuLirterMassen bey der Löblichen Lands -Haupt-

mannschafft Mit '
der.Msatz -

.ÄewMgung / vnd Vrlaubö - Ertheilung
über die Lehen - Güter vermög des üblichen vratten Land - vnd Lehen-
Gebrauchs oblsrvitt und gehalten worden / das ist auch absonderlich
vnd für sich sechsten gemeine Löbliche Oesterreichische Land sch afft ob der
Ennß Krafft der befreytm ^ xseucions - Ordüung / vnd derselben mehr
ausführlicheil Innhatts wegen ausständiger Lands - Anlangen / vnd
was denen sonst anhängig / vorzunehmen , m allweg wvhl befugt / ge¬
stalten dessen ebenfalls so alt / als jüngere Lxesmious - vnd darüber
an statt des Vrlaubs vorgangene Verkauffs - ^ LtuL und ? i-LjuäieiL ver-
Händen , welches dann auch der Passauerische Herr Lehen-Probst in An¬
fangs bedeutet seiner Loocsttacion nit so gar adioluts wiederspricht/

P oder
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oder aber der löblichen Herrn - Stande angezogme Lxeemions - Ord¬
nung in luo Leninzu äiipntiren vermeint.

Daraus dann nun die Anfangs gesetzte änderte Frag entspringt/
wie nemblich die auff das Lehen erwachsene vnd zur Zeit des; Falls ver¬
bundene Schulden abgeledigt sollen werden ? Darbey in Obacht zu neh¬
men / das; gleichwie in der Land - Gaffel andenen ?Lrt. 2 . L kare. s . an¬
gezogenen52 . vnd28 . Titlen / etliche gewisse Abfall / oder / wie esson -»
ften die Doätoi-LL zu nennen pflegen / Lachs LMemiLies gesetzt werdest/
in welchen über die ergangene Ansatz das Urlaub von der löblichen Lands-
Hauptmannschafft nit kan bewilligt / oder der Lehens - Herr der begeh¬
renden Verleihung statt zu thun gezwungen werdest / vnter welchen dis
Orts hieher gehörig seynd , folgende zween ; Als da der Angesetzte der
Letzte seines Rahmens vnd Stamwens ist / oder andere Fälligkeiten
vnd Apertur auff dem Lehen stehen . AlsoMrdMemmen auch denen-
selben eine löbliche Landschafft nachzuleben haben / vnd was diese in
Ansatz gezogen / vnd von dem Hoch - Stifft Passau zu Lehen rührende
Guter anbelangt / dieselbe nit verkauffen können ; Dann obwohlen in
der LxeLuüons - Ordnung bey dem 12 . §. mit der Maß wie allda vnd
vorhero begriffen / einer löblichen Landschafft und in demselben Nah¬
men denen Herren Verordneten wegen der ausständigen Lands -Anla¬
gen die Einziech und Verkauffung der angesetzten Lehen-Güter m §ens-
re sowohl / als der fteys -aigenen eingeraubt , vnd zugelassen ist/ so wür¬
det jedoch memes gehorsamen Erachtens , (doch eines jeden mehr ver¬
ständiger Meinung nit Vorgriffen) solches so weit nit zu

' extKstiren
vnd zu verstehen , oder gar in jmlleio conr^ äiLtono zu erhalten seyn,
wann die Lehen - Güter auff den letzten des Namens vnd Stammens
kommen , vnd ( wie man es zu nennen Pstegt ) auff dem Fall stehen,
daß der Lehen- Mann Macht haben soll , Steuer , Ausstandt , vnd an¬
dere Schulden darauff anwachsen zu lassen , vnd dardurch Vrsach zu
geben , daß auch zu Abbruch des Lehen -Herrn Fälligkeit das Lehen vmb
derley Landschafft - Forderung willen gar eingezogen (dann des Ansatz
halber auff die Nutzung hat es ein absonderliches , und ist obverstande¬
ner Massen von sechsten dis Lands üblich vnd xraLkieirlich Herkommen)
vnd einem andern solle verkauffr mögen werden , so folgte nothwendig,
daß ein Lehen - Gut auf solche Weiß nimmermehr würde haimfallen ,
dann es könnte ein solcherVasalljederzeit Steuer vnd andere Ausstandt

dar-
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darauff erwachsen lassen / dardurch endlich dem Lehen - Heren die Le¬
hens - Fälligkeit durch diese Ordnung entzogen würde / welches aber /
wie gemelt / weder in denen Rechten / noch Land - vnd Lehrms -Gebrauch-
zulaßig oder meines Wissens Herkommens / noch auch gerichtlich per
semLiiciüln zu erhalten Ware / wie solches auff jedem Nothfall mit mehr
äsäuchrten Vrsachen vnd Fundamenten könnte hergebracht werden.

Darben hiermit pro mme aus verpflichtet Schuldigkeit schlieft
send / daß auff mehr bedeute kxsentions - Ordnung ' / sonderlich / wann
nach LXLcprjpten Ansatz allbereit Jahr vnd Tag verstrichen / vnd die Ab-
ledigung nit beschehen / mit zulafiiger Einziehung vnd Verkauffung solch
angesetzter Guter ein wachsames Aug / jedoch ohn mein gehorsame Maß¬
geb - oder Fürschreibung/ zu halten wäre , wordurch danuderleyLrors-
RM0I108 vnd darauv gemeiner Landschafft anwachsende Oolltroverflen
vnd besorgende Schäden verhütt ^vnd abgeschnitten wurden, l/c äs das
sonLustuä'ius tsllütur Lern . viriler . Vs jm-6 eonüistuä . lld . I . tit . 2Z.idl : Dem Land - vnd Gerichts - Brauch nach mag der obsiegende TheiL
die ^xeevtiou auff belennete Güter / wann der verlustigte Theil mit
freys - Aigenen nit versehen / wohl werben / vnd sich nit

"
allein auf die

Frucht vnd Nutzung / sondern auch auf das Haupt -Gut vnd miis Do-
immum selbst ansetzen Lassen : Vnd wann er nach erlangten Ansatz so weit
verfahrt / daß ihm das Vrlanb gegeben wird / so mag er vmb Verleihung
der Lehen anhalten.
Na Kinsirtwüldet , 8uttin § ei' , 6^ locis crtatls ^ Uuui»

vt/UcuL, 446.

N a ch r ich t
Von der Lehens - Pflicht , weiche in Nieder-OesterreiH

die Fürsten und gemeine Lehens - Herren vor der Regierung
zu thun pflegen.

ehen - Pflicht / welche die Fürsten vor Regierung zu thun pflegen.
Die durch Herrn Carl / Fürsten von Lichtenstein , den io. 8epc,

1610. Lehen - Pflicht betreffend.
Heute äato den ro. Tag5epr . seynd Herrn Carl Fürsten von Lich¬

tenstein die Lehens - Pflicht derjenigen Lehen halber / so er m seiner Her-
p 2 ren
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rm Brüder Nahmen empfangen / m commuui iorma - wie andern vor¬
gehalten , und diese Wort ( Ihr werdet geloben ) gebrauchet worden/
darauff der Herr Statthalter , He^r Trautson , die gewöhnliche Lehens-
Pflicht , wie sonsten gebrauchig , von ihme ausgenommen ; in Beyseyn
folgender Herren Räthe , welche alle , so wohl die äscretatti , so die
Lehens - Pflicht vorgelesen ^ Men blieben , als gemeldten Herrn Statt¬
halters , Herrn Christophen Pirckhawers , N . O . Regiments - Lanzlers,
Herrn Hanns Christophen ttrscheubeck, N . 6 . Cammer - ki'Lüäencen,
Herrn Stephan von Heim , Freyherm , Herrn Gundacker , Herrn von
Pollheim, Herrn Hanns Heinrich von Salburg , Herrn Gebhardt Will-
helm Welser , Herrn Wolff Niclas von Grünenthal , HerrnPeter An¬
drea Erstenberger , Herrn Veit Seist / Herrn v . Iacob Schochen,
Herrn v . Christen Schäffler , und Herrn v . Caspar Schwaben.

^ OonCuet . äe 1 ^ 95 . toi . 252.

Lchctts - Wicht gemeiner Lehens - Herren.
/ Aines Handstreichs können sich die vollen der Herrn - Lehen nicht

waigern . Viä . Abschied Jonas von Heisperg , comra ? i'XlLten
von Mvlck , den 20. 8spt . 1640.

Der Herr Beklagte seye Bezahlung der alten Tar der z 6 . fl. dem
Klager die von seinen Gottes - Haust innhabende Lehen , ungehindert
seiner Waigerung , zu verleihen , da hingegen der Klager dem Herrn
Beklagten den gerichtlichen NeverL zufertigen, und zugleich dieLehens-
P sticht durch den Handstreich zu leisten sWldig . ämttnAer Lou-
tuet . üw voe . Lehens - Pflicht . PLZ. 4O7.
u » Lu« i§ . Lorj, . ^ur . k'euö. Lorm. lom . n . xa§ . 4 ; ; .

Nachricht
Von dem Hand - Lohn , so in Oesterreich und Steyer

auch denen benachbarten Landen derselben/ deneti Eigen - oder
sogenannten Lehen - Herren gegeben wird.

A > as Handlohn pfleget von denen Erbzinß - Gütern dem Eigen - oder
so genannten Lehn - Herrn in verschiedenen Veränderungs -Fallen

durch den Unterthanen oder Erbzinst -Mann gereichet und gegeben zu
werden , jedoch nach jedes Orths Herkommen und Odlervau ? ; dann

Vor



Vor das Erste : Fadem Erz - Herzogthum Oester^ eich und Her-
zogthum Steyer muß der Grund - Untetthan in Kauff - Fällen von sck
new erkaufften Grund seinem Grund - Herren den zehenden Pfennig rei¬
chen / damit er ihn zu seinen Holden oder Untetthan aufnehmen mögr.
§ n denen Nieder - Oesterreichischen Landen wird zu demHandlohn auch
das ^susCaNueigezogen , das Sterb - Recht genannt , allwo dem Do¬
mino kmpk^ teuleos des verstorbenen Grund -Holdens oder Untetthans
Erden von allen liegenden Zinß - Gütern den zehenden Pfennig erlegen
müssen. Usekmaull ! !iN?ra6t . 6s ssurs8tÄtut. 8riri3c . A ^ ullriss.
V0L. Dauäemium.

Zum Andern : In denen Bayerischen Landen ist verordnet, daß
von denen Beute ! - Lehn , wie solche verkaufst , oder sonsten nach HM
ger Schatzung angeschlagen werden , von hundert Gulden fünffe zu Lehn-
raich (oderHandwhn ) gegeben werden sollen , Chur -Bayr. Land-Recht,
l ' rt . 12 , cuu . 8 . Gleiche Bewandnuß hat es auch mit denen andern Grund¬
oder Erbzinß-Gütern daselbst , wenn in Mesagtem Er - Bayer -Land-
Recht , 2i . ^ 1-t . 12 , folgende Verordnung enthalten : Der Anfall,
so offt sich mit dem Besitzer eine Veränderung zutragt, wie die beschicht/
soll also genommen und bezahlet werden , daß von hundert Gulden, wie
Lie-Gerechtigkeitdes Guts ausser der Fahrnüß , geschatzet worden , fünff
Gülden , und nicht darüber kommen ; Wo aber bishero , weniger im
Gebrauch gewesen , därbey soll es bleiben. Wenn auch an ainem Orth
die Abfarth neben dem Anfall oder Zu stand zu nehmen brämhjg , und
krutdlM. herkMum^ -mM dteserbe an solchen Orthen fürterhin auch ge¬
nommen werden . Da auch ihrer zween eines Guts Gerechtigkeit mit
einander einen Kauff , Übergab , oder dergleichen gemacht oder geschlos,
ftn , solches auch dem Grund - Herrn angezeiget , und seine Bewilli¬
gung erlanget hatten , ist man dem Grund -Herrn den Anfall schuldig,
ob gleich der OomraLt wieder zurücke gienge. Das Wort Anfall bedeu¬
tet hier so viel als Dkwäemium, das Handlohn , wie ingleichen das Wort:
Abfarth , so gegeben wird , wenn der Untetthan oder Meyer mit Tod
abgehet , Wie hiervon weittläufftig zu lesen in Herrn Baron Schmidts
Oommsnmr. aä ^su8 Lav ^rie . lit . 21 . 21 . lol . i 21 . A 5e^ .

Drittens , ist das Handlohn auch in Franken und Schwaben her¬
gebracht , und gebräuchlich , und wird solches , so offt sich ein Ende-
mngs - Faü mit dem Erbzinß - Lehen zutraget , dem Eigen -Herrn ge-

- ' P Z rei- ^
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reichet / als in Erb ^Fällen ./ Heyraths - Fallen / Kauff - Fallen / Tausch-
Fällen re . dahero das Hand -Lohn genennet wird : das Erb - oder Sterb-
Hand -LohN / das Kauf -Hand -Lohn , Tausch -Hand -Lohn Besteh -Hand-
Lohn re. Es wird aber solchHand -Lohn an einem Orth anderst / als an dem
andern pi-Lüjret ; In Frankem bey dem Stifft Bamberg und Würtzburg,
und bey der Fränkischen Reichs -Ritterschafft pfleget dem Lehn -Herm in -
K auff - undTausch -Fallen der Erbzinß -kehn von zehen Gülden ein Gülden
Hand -Lohn ; In Sterb - und Erb -Fällen aber von zwanzig Gülden ein
Gulden entrichtet zu werden.

Vierdtens : In dem Nürnbergischen len -ttorio ist nicht allein
Herkommens / sondern auch Smniti , daß in Kauff - Fallen nach dem
ordentlichen Kauff - Schilling von funffzehen Gülden ein Gulden erfor¬
dert wird ; jedoch wenn einige Fahrnuffen von dem Verkauffer mit in
den Verkauff übergeben worden / so sind solche von dem Handlohn be-
freyet , wie tngleichen der Ley-Kauff , wenn selbiger nicht zu übermäßig,
noch der Kauff - Summa nachteilig.
1-uni'A, Lorj ) . k'evc! . 6 erm . lom . H . 467.

Kayser !, l) eLlararion
. . . . . ,

Der streittigen Irrungen , welche über die Lehms - Be-
gnadung / sv I . und ^ eräinanä -uä II.
denen beydcn obern Politischen Standen des Erz - Herzogthüms

Oesterreich unter der Ennß verliehen , entstanden sind.

Als viel dann auch fürs Zehende einer ersamen Landschafft billich Be-
< 4 gehren / daß Ihr . Kaiserl . Majest . bey derselben Lammer - Procu-
rator darob sein sott / damit er diejenigen / so von ihr Majest . vnd dem
Hauß Oesterreich Lehen haben , wieder des Lehens Begnadung vorder
Negierung nit fürnemmen , noch dieselbe Lehens -Begnadung weder ih¬
ren lautern Verstand disputieren / vndtdardurch wiederwertig Erkannt-
nüs erweckht / betreffen thuet , da befünde Ihr . Kayserl . Majest . glerch-
woll / daß einer ersamenLandtschafft erlangte Lehens - Begnadungen in
dem Ball etwas vnlanter vnd zweifflich / nemblich wann eines Lehen-
Manns / der ohne etliche Männliche Leibes - Erben mit Todt abgeht,

hin-



hinterlassene Lehen - Güetter , cmff desselben nachgelassene Töchter/ver¬
mög berührter Lehens - Gnadt , zue halben Tham fallen , und durch
sich den andern halben Theil auch abgelest , vndt durch ein Lehen - ,
träger von ihrentwegen zu Lchm empfahen , wird sie die Tochter aber
hernach ohne Männliche Leibes - Erben mit Todt verschaiden , ob
aber dann so ganz oder nur zum halben Thaill Ihr Majest . als
Lehen -Herm vndt Landts-Fürsten heimbfallen, vnd der andere halbe
Thaill der verstorbenen Töchter negsten Erben oder Freundt Mich zue-
geyörig sein , auchJhr . Majest . heimbgefallenen halben Thaill ihnen ab-
zueleftn vergunnt , vndtfürter völliglich verliehen werden solle , dero-
wegen dann auch Ihrer Majest . Lammer - Proeurator gegen den Eyß-
lerischen vnd Khelbhartische Erben , auf berührte Vahl m Rechtferti¬
gung erwachsen , vnd vielleicht seines Imeiws nicht vnbefugt sein möch¬
te , nichts destowöniger aber , damit die Ständte ainer ersamben Landt-
schafft Ihrer Majest . genedigsten Willen gegen ihnen vmb so viel desto
mehr würcklich spüren mögen ; so wolle sich Ihr Majest . gemainer Land¬
schafft zue Gnade, vndt in Betrachtung ihrer vielfältigen, getreuen, nütz¬
lichen vnd ersprießlichen Dienste, so Ihr . Majest . mit Darstreckhen Leibs
vnd BLuettö gehorsambst erzaigt , dahin genedigst bewilligt vnd erelart ha¬
ben : Wann sich zuetragt , daß die Lehen-Güetter nach Abgang vndt in
Mangel des Männlichen Stammensauf die Töchter, Innhalt obgedach¬
ter Lehens -Genadt kommen, vnd dieselben Töchter ohne eheliche Mannl !

'-
che Leibs - Erben absterben würden, daß alsdann solcher Töchter nachge¬
la sseneErd berührte Lehen gegen Ablösung des
halb en Thails verliehen werden sollen, darauff auch obgemeldte beede Eiß-
Lerlsche vndt Khelbhartische Rechtfertigung fellen vndt abschaffen sollen.

Lsi ^ . ?»uä. KcrM . I'om . II . 4ZA.

Erörterung -er Frage:
^ — — - — — s >, i - -— — ?

Ob und wenn ein Lehn-Mann in Oesterreich seine Lehen-
Güter verkauffen oder vergeben wolte , und ob die Schulden nach

Absterben der Lehns -Leute aus derselben Lehns Gütern
bezahlet werden sollen.

iewohln ein Lehns -Mann , den geschriebenen Rechten , auch dem
Lands -Brauch nach , auch ohne Bewilligung des Lehens -Herrn,

sei-
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seine Lehen zu verknusten , oder zu vergehen , nicht Fug hat ; jedoch ha-
den bisher die Lands -Fürsten in Oesterreich unter der Ennß , denLands-
Leuthen , wann sie Schulden halben , oder auch sonst ihrer Gelegenheit
nach , ihre Lehens - Güter jemands verlausten , oder übergeben , auf ihr
Ersuchen ihren Willen darein ergeben. Allein , wenn ein Lehns -Mann
der.Letzt seines Rahmens und Stammens ist , haben die Lands -Fürsten
hishero die Verkauffung geweigert , angesehen , daß dem Lands -Fürsten
dadurch die Fälligkeit , die ihme an dem Lehen nach Absterben des Lec¬
hen -Manns zustehen möchte , abgeschnitten würde ; jedöWMrm einer,
der seines Rahmens und Stammens der Letzte ist , mit Geld - Schul¬
den dermassen beladen wäre , daß er ausser Verkauffung der Lehen-Gü-
ther dieselben Schulden nicht bezahlen kunte , und daß solche Schulden
gefährlicher Weiß zu Entziehung der Lehens -Fälligkeit durch ihm nicht
gemacht worden , so haben die Landes -Fürsten bishero , so viel ich in der
Erfahrenheit Hab , die Verkauffung auch nicht geweigert , sondern Ma¬
digst darinnen bewilliget . Wo nun ein Lehens - Mann Schulden hin¬
ter ihme verläst , die er nicht gefährlicher Weiß , sondern seiner unvermei-
dentlichen Nothdurfft nach , gemacht hätte , und er der Letzt seines Rah¬
mens und Stammens nicht wäre , so hat der Lehens -Herr nicht Ursach,
warumb die Schulden von des Lehens -Mann Erben und solchen Le¬
hen nicht bezahlet werden .sollen , und ob sie auch zu Bezahlung solcher
Schulden die Lehen verlausten wollten , acht ich , daß der LandsFürst,
als Lehen-Herr , schMblg

' wM - dm Gläubigern die Lehen zu Bezahlung
der Schulden folgen zu Lassen , wenn weil nicht Wer Gläubiger wissen
mag , daß auf die Lehen - Güther ohne Wissen und Willen Schulden
nicht gemacht werden können und sollen , und dieselben Gläubiger , bey
Leben des Schuldners , bey dem Lehen-Herrn keinenWill -Brieff erlangt-
so haben sie nach Absterben des Lehns - Manns , der also der Letzte sei¬
nes Rahmens und Stammens ist , auf den Lehen-Güthern ihre Schul¬
den nicht zu suchen. Viä . §Mtm §ei?i Oousuet . ^ uür . L96»
L.UMS . Lorx . ^ur . keuä . 6erm . lom . II. 46z.
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